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Gemeindevertretung   Rangsdorf       30.05.2008 
 
 
 
 

Niederschrift 
der 55. Sitzung der Gemeindevertretung Rangsdorf am 29.05.2008 

19:00 – 21:55 Uhr, Aula der Grundschule Rangsdorf, Clara-Zetkin-Straße 5a 
 
 
 
Anwesenheit:     Herr Dr. Klucke Vors. der Gemeindevertretung  

FDP/UWB-Fraktion: Herr Mühlmann-Skupien 
 Herrn Kamradt 
 Herr Kuhle 
 Herr Ruselack 
 Frau Wolffgramm 
DPR-Fraktion:  Herr Sauer 
 Herr Fetzer 
 Herr Krückeberg 
CDU-Fraktion:  Herr Schoenert 

Herr Silvan 
Herr Lehmann 
Frau Wilke 

Fraktion „Die Linke“: Herr Wetzel 
 Herr Rex 
SPD-Fraktion:  Herr Hildebrandt bis 21:50 Uhr 
 Herr Dux 

 
Entschuldigt: Herr M. Rocher 
 
 
Gemeindeverwaltung: Herr Rocher, Bürgermeister  
 
Schriftführerin: Frau Schulze 
 
Gäste: Frau Rocher, Ortsbürgermeisterin Groß Machnow 
 Frau Schneck, MAZ 
 Frau Albrecht, Personalrats-Vors. 
 Frau Schäfer, Mitgl. Pers.-Rat 
 ca. 15 Rangsdorfer Bürger 
 
 
 
 
Verlauf der Sitzung: 
 
 
  1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit  
 
Die Sitzung wird um 19:00 Uhr vom Vorsitzenden der Gemeindevertretung eröffnet. Der ord-
nungsgemäße Zugang der Ladung wird festgestellt. 
Es sind 18 von 19 Gemeindevertretern (einschl. Bürgermeister) anwesend; Beschlussfähig-
keit ist gegeben. 
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  2. Vorstellung der Tagesordnung, Behandlung von  Änderungsanträgen und Be-
schlussfassung zur Tagesordnung  

 
Die Tagesordnung wird bekannt gegeben. 
 
  1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwe-

senheit und der Beschlussfähigkeit  
  2. Vorstellung der Tagesordnung, Behandlung von  Änderungsanträgen zur Tagesord-

nung und Beschlussfassung zur Tagesordnung  
  3. Bericht des Bürgermeisters  
  4. Informationen aus dem KMS 
  5. Behandlung von Anfragen der Gemeindevertreter 
  6. Einwohnerfragestunde 
  7. Beschlussfassung zu evtl. Einwänden gegen die Niederschrift der 54. Sitzung vom 

17.04.2008 - öffentlicher Teil -  
  8. Behandlung der Beschlussvorlagen des öffentlichen Teiles 
  8.  1. Auslegungsbeschluss des Bebauungsplanes „ Rangsdorf Süd-West 1 B“ der Ge-

meinde Rangsdorf   (Vorl.-Nr.: 76/08) 
  8.  2. Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan „Örtliches Versorgungscentrum 

Rangsdorf“   (Vorl.-Nr.: 78/08) 
  8.  3. Bebauungsplan „Nord-Süd-Verbinder“ - hier: städtebaulicher Vertrag   

(Vorl.-Nr.: 87/08) 
  8.  5. Straßenbaubeiträge für den Ausbau der Fritz-Reuter-Straße zwischen Berliner 

Chaussee und Kleiner Seestraße – Erhebung von Vorausleistungen 
(Vorl.-Nr.: 89/08) 

  8.  5. Dritte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Rangsdorf 
(Vorl.-Nr.:  80/08) 

  8.  6. Wahlkreiseinteilung zu den Kommunalwahlen 2008   (Vorl.-Nr.: 81/08) 
  8.  7. Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten aller Verkaufstellen aus 

besonderem Anlass in der Gemeinde Rangsdorf   (Vorl.-Nr.: 67/08) 
  8.  8 Aufstellung der Vorschlagsliste für die Schöffenwahl 2008   (Vorl.-Nr.:  69/08)  
  8.  9 Errichtung einer „Verlässlichen Halbtagsschule“   (Vorl.-Nr.: 215/07) 
  8.10. Entwicklungskonzeption für die Freiwillige Feuerwehr und den Baubetriebshof 
 (Vorl.-Nr.: 85/08) 

- nichtöffentlicher Teil - 
  9. Beschlussfassung zu evtl. Einwänden gegen die Niederschrift der  54. Sitzung vom 

17.04.2008 - nichtöffentlicher Teil - 
10. Behandlung der Beschlussvorlagen des nichtöffentlichen Teiles 
10.  1. Erweiterung und Umbau Oberschule Rangsdorf – hier: Vergabe von Bauleistungen  

LOS 4  - Tischlerarbeiten, Fenster und Innentüren   (Vorl.-Nr.: 82/08) 
10.  2. Erweiterung und Umbau Oberschule Rangsdorf – hier: Vergabe von Bauleistungen  

LOS 5 – WDVS / Außenputz   (Vorl.-Nr.: 83/08) 
10.  3. Erweiterung und Umbau Oberschule Rangsdorf – hier: Vergabe von Bauleistungen  

LOS 11 – Metallbau und Schlosserarbeiten   (Vorl.-Nr.: 84/08) 
10.  4. Straßen-Ausbau Seebadallee 1. Bauabschnitt zw. Birkenallee und Puschkinstraße – 

Vergabe tiefbautechnischer Arbeiten   (Vorl.-Nr.: 90/08) 
10.  5. Vertrag zum Ausbau der Stauffenbergallee   (Vorl.-Nr.: 88/08) 
10.  6. Personalangelegenheiten   (Vorl.-Nr.: 86/08) 
11. Beratung zu Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
Änderungen zur Tagesordnung: 
 
Herr Mühlmann-Skupien bittet darum, den TOP 10.6. (nichtöff.) vorzuziehen; wird TOP 10.1.; 
die Nummerierung der nachfolgenden TOP ändert sich entsprechend. 
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  3. Bericht des Bürgermeisters  
 
Der Bericht des Bürgermeisters liegt allen schriftlich vor und wird zur Kenntnis gegeben. 
 
Nachfragen zum Bericht: 
 
- Herr Sauer möchte wissen, wie hoch die Reparaturkosten für das alte Feuerwehr-

Fahrzeug sein können.  
[Entscheidungen dazu sind durch die Gemeindevertretung bei Bedarf zu fällen, erklärt 
der Bürgermeister.] 

 
1. Herr Rex fragt nach, ob die Spielgeräte am FiZ durch die Gemeinde bezahlt werden sol-

len. 
[Dazu erläutert der Bürgermeister, dass dies keine Spielplatz nur für das FiZ , sondern 
gemäß Forderung für das Wohngebiet sein wird. Die Mittel sind aus der Einstellung im 
Haushalt 2007.] 

 
- Zum defekten Spielgerät im Strandbad möchte Herr Rex wissen, in wie weit der Pächter 

seine Verantwortung dazu wahrnimmt. 
[Frau Wolffgramm regt an, die Spielgeräte abends zu sichern. 
Dies müsste dann mit dem Pächter beraten werden, führt Herr Dr. Klucke aus.] 

 
- Herr Rex fragt nach, ob es eine Begründung dafür gibt, dass die Bahn  von der ur-

sprünglichen Variante (Fuß- und Radfahrertunnel im Bereich  des Bahnhofes) abgeht. 
[Vom Bürgermeister wird verweisen, dass die Bahn die Kosten zu beachten hat. Er weist 
auf die anstehende Beratung mit der Bahn am Mon., 02.06.08 hin.] 

 
- Herr Rex erwartet mehr Informationen zur Unterschutzstellung des „Roten Hauses“ der 

Grundschule. 
[Dazu äußert der Bürgermeister, dass Veränderungen am Gebäude schwierig sind und 
geprüft werden müssen.] 
 

- Herr Hildebrandt bittet zur Aufstellung von Toiletten am Kiessee um Beratung dazu im 
Gemeindeentwicklungsausschuss. 
[Der Bürgermeister führt dazu aus, dass dann für den Finanzausschuss eine Beschluss-
vorlage „außerplanmäßige Ausgaben“ vorgelegt werden muss.] 

 
 
 
  4. Informationen aus dem KMS 
 
Die Informationen aus dem KMS liegen ebenfalls schriftlich vor und werden vom Bürgermeis-
ter verlesen. 
 
Von Herrn Rex wird auf eine erfolgte Entscheidung des Landtages zu den Anschlussgebüh-
ren (lt. Nachrichten) verwiesen. 
 
 

 
  5. Behandlung von Anfragen der Gemeindevertreter 
 
Es liegen Anfragen der FDP/UWB-Fraktion vor; diese werden vom Bürgermeister beantwor-
tet (sh. Anlage 1) 
 
Weiterhin liegen Anfragen der CDU-Fraktion vor, die ebenfalls beantwortet werden. (sh. An-
lagen 2 und 3) 
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Frau Wolffgramm fragt nach, ob das Nichtbepflanzen der Pflanzkübel im Ort mit der Haus-
haltssperre zusammenhängt; dies wird vom Bürgermeister bejahrt. 
 
Sie findet dies als beschämend und regt an, dann eben Sponsoring zu nutzen. 
 
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wird der Bürgermeister dazu Aussagen treffen. 
 
 
 
  6. Einwohnerfragestunde 
 
Zu folgenden Schwerpunkthemen werden Anfragen gestellt: 
 
- Herr Braasch in formiert über den o. g. Landtagsbeschluss zu den Anschlussgebühren 

des KMS. 
1.  Zum TOP 8.10. fragt er nach, in wie weit vorbereitende Maßnahmen für die Stand-
ortwahl der Feuerwehr berücksichtigt und abgestimmt wurden, u. a. die Ausfahrten bei 
Einsätzen. 
2.  Zum Rangsdorf-Center wird festgestellt, dass doch ursprünglich ein solitäres Gebäu-
de als Rathaus geplant war. Soll nun das Rathaus als Obergeschoss über einer Ver-
kaufseinrichtung errichtet werden?  

 
zu 1.)   Die Mitwirkung der FFw ist erfolgt. Es sollte zudem ein Standort ortsmittig gefun-
den werden, damit die Kameraden schnell an der Wache sein können. Das Grundstück 
gehört der Gemeinde. Ausfahrt ist in Richtung Großmachnower Allee vorgesehen.  

 
zu 2.)  In der nächsten Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses wird die Vorla-
ge der Varianten und Kosten erfolgen (evt. Sondersitzung). Nach wie vor ist die Kosten-
frage relevant.  

 
- Herr Lehmann spricht die Ordnung und Sauberkeit an; in der Friedensallee wurde zwar 

teilweise gemäht, aber warum nicht vor allen Grundstücken. 
[Der Bürgermeister verweist darauf, dass unterschiedliche Eigentümer vorliegen und ei-
ne Durchsetzung von Bußgeldverfahren oft schwierig ist.] 

 
- Herr Ruselack weist auf die Notwendigkeit zum Beschneiden der Hecke (Ausfahrt Gar-

tenstr. / B 96) wegen Sichtprobleme hin. 
[Der Bürgermeister informiert über die Auftragsauslösung dafür, aber es kann erst nach 
der Blüte geschnitten werden.] 

 
 
 
  7. Beschlussfassung zu evtl. Einwänden gegen die Niederschrift der. Sitzung 

vom - öffentlicher Teil -  
 
Gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift werden keine Einwände vorgebracht; er gilt 
somit als genehmigt. 
 
 
 
  8. Behandlung der Beschlussvorlagen des öffentlichen Teiles 
 
  8.  1. Auslegungsbeschluss des Bebauungsplanes „ Rangsdorf Süd-West 1 B“ der 

Gemeinde Rangsdorf   (Vorl.-Nr.: 76/08) 
 
Der Gemeindeentwicklungsausschuss hat der Vorlage mehrheitlich zugestimmt- 
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Von Herrn Krückeberg wird auf die Parkprobleme und die Erschließung der Baugebiete 
(Mischverkehrsfläche) analog der Jühnsdorfer Straße verwiesen.  
 
Dies trifft  auf diverse Straßen in der Ortslage zu, erklärt der Bürgermeister. Zudem handelt 
es sich bei der Vorlage zunächst nur um die Auslegung des Entwurfes.  
 
Der Beschlussvorlage wird in vorliegender Form zugestimmt. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf billigt den Bebauungsplanentwurf „Rangsdorf Süd-West 
1B“ mit Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom 23. April 2008 und beschließt 
die öffentliche Auslegung für die Dauer von einem Monat nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) sowie die Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB. 
 
Rg/55.GVS/714/29.05.08        12 / 6 / 0 
 
 
 
  8.  2. Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan „Örtliches Versorgungszentrum 

Rangsdorf“   (Vorl.-Nr.: 78/08) 
 
Der Bürgermeister erläutert, dass eine Abwägung zum Bauvorhaben bereits vor einiger Zeit 
erfolgt ist.  
 
Herr Wetzel fragt nach der Notwendigkeit des Satzungsbeschlusses; es sollte evtl. über den 
Standort der Feuerwehr nachgedacht werden und ob ein Investor dahinter steht. 
 
Die Gemeinde sei in ihrer Planungshoheit frei, führt der Bürgermeister aus. Konkrete Bau-
vorhaben  liegen nicht vor. 
 
Herr Hildebrandt ist der Ansicht, dass die Feuerwehr auf Gemeindeland gebaut werden soll-
te. 
 
Herr Silvan erinnert daran, was in den Ausschüssen besprochen wurde und dass die Feuer-
wehr den vorgesehenen Standort favorisiert..  
 
Es kommt zur Beschlussfassung über die Vorlage. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
den Bebauungsplan „Örtliches Versorgungszentrum Rangsdorf“ in der Fassung vom Sep-
tember 2005 als Satzung. Die Satzung besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und den text-
lichen Festsetzungen (Teil B). Der räumliche Geltungsbereich ist der Planzeichnung zu ent-
nehmen. Die Begründung zum Bebauungsplan wird gebilligt. Grundlage ist das BauGB in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I, S. 3316). 
 
Rg/55.GVS/715/29.05.08        15 / 2 / 1 
 
 
 
  8.  3. Bebauungsplan „Nord-Süd-Verbinder“ - hier: städtebaulicher Vertrag   

(Vorl.-Nr.: 87/08) 
 
Der Bürgermeister erläutert, dass in den letzten Sitzungen des Gemeindeentwicklungsaus-
schusses und des Hauptausschusses der Vorbescheid beraten wurde; städtebauliche Ord-
nung ist zu schaffen und die Integration in den Bebauungsplan vorzunehmen.   
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Im Verlauf der Aussprache wird von Herr Mühlmann-Skupien eine Besichtigung des besag-
ten Geländes zur Gestaltung angeregt. 
 
Es wird über die Vorlage abgestimmt. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt den Abschluss eines städtebaulichen Vertra-
ges zur Übernahme von anteiligen Planungskosten für eine im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes „Nord-Süd-Verbinder“ liegenden Fläche. 
 
Rg/55.GVS/716/29.05.08        16 / 1 / 1 
 
 
 
  8.  5. Straßenbaubeiträge für den Ausbau der Fritz-Reuter-Straße zwischen Berliner 

Chaussee und Kleiner Seestraße – Erhebung von Vorausleistungen 
(Vorl.-Nr.: 89/08) 

 
Vom Bürgermeister wird auf eine Änderung verweisen:, an einigen Stellen wird die Straßen-
breite aufgrund technischer Gegebenheiten auf nur 4,75 m ausgebaut. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt: 
Gemäß § 8 Abs. 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in Ver-
bindung mit § 11 Abs. 1 der Straßenbaubeitragssatzung der Gemeinde Rangsdorf (SBS) 
werden für den Ausbau der Fritz-Reuter-Straße zwischen Berliner Chaussee und Kleiner 
Seestraße von den Beitragspflichtigen Vorausleistungen in Höhe von 50 % des voraussicht-
lich endgültig entstehenden Straßenbaubeitrages erhoben. 
 
Rg/55.GVS/717/29.05.08        16 / 2 / 0 
 
 
 
  8.  5. Dritte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Rangsdorf 

(Vorl.-Nr.:  80/08) 
 
Der Bürgermeister merkt an, dass seitens des Ortsteiles Klein Kienitz keine Stellungnahme 
eingegangen sei; es liegt ein Antrag der CDU-Fraktion vor. 
Er verweist darauf, dass eine Änderung der Satzung nur mit einer Zweidrittel-Mehrheit wirk-
sam wird. 
 
Herr Krückeberg informiert, dass lt. einer Befragung in Klein Kienitz ein Ortsvorsteher als 
ausreichend angesehen wird. Im Interesse von Klein Kienitz wird er gegen die Vorlage stim-
men. 
 
Herr Wetzel fragt nach den Beweggründen der CDU-Fraktion zur Wahl eines Ortsbeirates. 
Rangsdorf als Gemeindeteil könnte dann auch einen Ortsbeirat wählen. 
 
 
Herr Schoenert äußert, dass Klein Kienitz 2 Jahre ohne Vertretung war. Er verweist darauf, 
dass es 4 Interessenten gibt. 
 
Vom Bürgermeister wird das Procedere nach Wahl eines Ortsbeirates erläutert, u. a. regel-
mäßige Sitzungen. Zudem sei die Abwahl des jetzigen Ortsbürgermeisters möglich. 
 
Herr Dr. Klucke merkt an, dass die einheitliche Meinung vorherrscht, die Situation so zu be-
lassen, wie sie ist. 
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Herr Hildebrandt sieht die Diskussion als nicht nachvollziehbar an; die Entscheidung sollte 
den Kienitzern überlassen werden.  
 
Nach o. g. Diskussion kommt es zur Abstimmung über die Vorlage. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt die Dritte Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Rangsdorf mit dem als Anlage beigefügten Wortlaut, der Be-
standteil des Beschlusses ist. 
 
Rg/55.GVS/718/29.05.08        6 / 10 / 2 
 
Gemäß Abstimmungsergebnis wird der Vorlage nicht zugestimmt. 
 
 
 
  8.  6. Wahlkreiseinteilung zu den Kommunalwahlen 2008   (Vorl.-Nr.: 81/08) 
 
Die Beschlussfassung erfolgt ohne weitere Aussprache. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt: 
Für die Kommunalwahlen2008 wird für das Wahlgebiet der Gemeinde Rangsdorf ein Wahl-
kreis gebildet. 
 
Rg/55.GVS/719/29.05.08        17 / 0 / 1 
 
 
 
  8.  7. Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten aller Verkaufstellen 

aus besonderem Anlass in der Gemeinde Rangsdorf   (Vorl.-Nr.: 67/08) 
 
Der Sozialausschuss hat mit 2 / 2 / 1 gegen die Vorlage votiert. 
 
Im Ortsbeirat Groß Machnow wurde Zustimmung (2 / 1 / 0) erteilt. 
 
Der Ortsbürgermeister von Klein Kienitz wurde schriftlich beteiligt; eine Stellungnahme liegt 
nicht vor. 
 
Der Bürgermeister informiert auf Nachfrage zu den verhängten Bußgeldern des Vorjahres, 
dass es sich um ca. 1.000 € handelt. 
 
Herr Mühlmann-Skupien spricht sich für eine Öffnung aus und dass die Verkaufstellen selber 
entscheiden sollten, ob sie öffnen. 
Er äußert, an der Abstimmung nicht teilnehmen zu wollen.  
 
Ebenso verfährt Herr Ruselack.; sie verlassen beide den Sitzungsraum. 
Herr Hildebrandt stellt klar, dass seine Meinung in dieser Angelegenheit bekannt sei; er ist 
gegen die Vorlage. 
 
Herr Wetzel stimmt Herrn Hildebrandt zu. Die Öffnung in der Vorweihnachtszeit ist in Ord-
nung, aber Zeit nach Weihnachten ist ihm zu weitgehend. Als negativ wird die Öffnung an 5 
Sonntagen im Dezember angesehen. 
 
Frau Wolffgramm verweist auf das Gebot der Feiertagsheiligung und des Familientages am 
Sonntag. Sie ist gegen die Vorlage. 
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Herr Lehmann plädiert für Öffnungen, das für den Handel der Einnahmeschwerpunkt in der 
Adventszeit liegt. Es sei ja keine Pflicht an den geöffneten Tagen einkaufen zu gehen.  
 
Herr Sauer stellt den GO-Antrag auf Ende der Diskussion und Abstimmung. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt die beigefügte ordnungsbehördliche Verord-
nung über das Offenhalten aller Verkaufstellen aus besonderem Anlass in der Gemeinde 
Rangsdorf. 
 
Rg/55.GVS/720/29.05.08        8 / 6 / 2 
 
 
Herr Mühlmann-Skupien und Herr Ruselack nehmen wieder an der Sitzung teil. 
 
 
 
  8.  8 Aufstellung der Vorschlagsliste für die Schöffenwahl 2008   (Vorl.-Nr.:  69/08)  
 
Der Bürgermeister informierte über die Beratung und Zustimmung im Hauptausschuss. 
Auch hier ist lt. Hauptsatzung eine Zweidrittel-Mehrheit zur Wirksamkeit erforderlich. 
Es wird noch auf die nach Beschlussfassung erforderliche Auslegung verweisen. 
 
Herr Hildebrandt dankt der Vielzahl der Bewerber für Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit. 
 
Es wird ohne weitere Diskussion über die Vorschläge abgestimmt. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt die als Anlage beiliegende Schöffenvor-
schlagsliste. Die Vorschlagsliste ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Rg/55.GVS/721/29.05.08        17 / 0 / 1 
 
 
 
  8.  9 Errichtung einer „Verlässlichen Halbtagsschule“   (Vorl.-Nr.: 215/07) 
 
Der Sozialausschuss empfiehlt die Beschlussfassung. 
 
Der Ortsbeirat Groß Machnow  spricht ebenfalls seine Zustimmung aus. 
 
Herr Hildebrandt fragt nach der Anwendung des Konzeptes auf Rangsdorf. 
 
Es wird ein Zuschnitt auf den Standort geben, erklärt der Bürgermeister. Gemäß Gebäude-
bestand und Schülerzahlen ist dies für Rangsdorf nicht umsetzbar.  
Für die nächste Sitzung des Sozialausschusses wird ein Entwurf des Entwicklungskonzeptes 
Schule und parallel dazu die Kitaplanung vorgelegt. 
 
Herr Rex stellt einen Änderungsantrag zur Vorlage; dieser wird verlesen. 
 
Frau Wolffgramm legt dar, dass es eine Elternwahl geben muss für den Schulstandort (auch 
für eine verlässliche Halbtagsschule). Das Vorhaben sei sinnvoll und muss weitergeführt 
werden. 
 
Herr Sauer stellt den GO-Antrag auf Abstimmung zum Änderungsantrag der „LINKEN“. 
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Änderungsantrag: 
Der Bürgermeister wird beauftragt, ein Konzept für die Grundschule Rangsdorf, insbe-
sondere unter dem Aspekt der Errichtung einer verlässlichen Halbtagsschule am Stand-
ort Dorfstraße 11 in Groß Machnow und der besonderen Situation denkmalgeschütztes 
„Rotes Haus“ in der Fichtestraße zu erarbeiten. Die konzeptionellen Entwü4rfe sind der 
Gemeindevertretung als Schulträger vorzulegen.  

 
Abstimmung:          6 / 12 / 0 
 
Dem Antrag wird nicht zugestimmt. 
 
Es kommt zur Abstimmung über die vorliegende Beschlussvorlage.  
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt: 
Der Bürgermeister wird beauftragt, die Erstellung eines Konzeptes zur Errichtung einer „Ver-
lässliche Halbtagsschule“ am Standort Dorfstraße 11 in Groß Machnow vorzubereiten. Die 
konzeptionellen Entwürfe sind der Gemeindevertretung als Schulträger vorzulegen. 
 
Rg/55.GVS/722/29.05.08        16 / 1 / 1 
 
 
 
  8.10. Entwicklungskonzeption für die Freiwillige Feuerwehr und den Baubetriebshof 
 (Vorl.-Nr.: 85/08) 
 
Der Gemeindeentwicklungsausschuss hat seine Zustimmung zum vorliegenden Konzept 
erteilt. 
 
Der Hauptausschuss hat ebenfalls sein Votum abgegeben. 
 
Herr Sauer begrüßt das Konzept und verweist auf die geführten ausführlichen Diskussionen 
dazu im Ausschuss und die Rücksprachen mit dem Bauhof und der FFw. Er fragt nach, ob 
es eine zeitliche Eingrenzung für die Vorhaben gibt. 
 
Die Nachfrage von Herrn Hildebrandt bezüglich Fördermittel, wird vom Bürgermeister dahin-
gehend beantwortet, dass es für die Feuerwehrgebäude keine Fördermittel zzt. gibt. 
 
Es wird über die Beschlussvorlage abgestimmt. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt die beiliegende Entwicklungskonzeption für 
die Freiwillige Feuerwehr und den Baubetriebshof als Handlungsgrundlage für die Verwal-
tung. Der Beschluss Rg/48.GVS/644/20.09.07 wird aufgehoben. 
 
Rg/55.GVS/723/29.05.08        16 / 0 / 2 
 
 
 
 
Der öffentliche Teil der Sitzung wird um 21:00  Uhr beendet. 
 
Die anwesenden Gäste verlassen den Sitzungsraum. 
 
 
 

Fortführung der Niederschrift mit dem nichtöffentlichen Teil - ab Seite 10 
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- nichtöffentlicher Teil  
der Niederschrift der Sitzung der Gemeindevertretung Rangsdorf am 29.05.2008 - 
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Die Sitzung wird um 21:55 Uhr geschlossen. 
 
 
 
 
 
 
(Dr. H. Klucke)       (K. Schulze) 
Vorsitzender der Gemeindevertretung      Schriftführerin 





Anfrage der Fraktion der CDU zur Sitzung der Gemeindevertretung am 29.05.2008 

Der Finanzausschuss hatte den Beschluss gefasst, dass die Einrichtungen, die über "Freien
 
Träger" betrieben werden, durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises geprüft
 
werden.
 
Ist dieser Beschluss umgesetzt worden, wenn Nein, warum nicht?
 

Antwort des Bürgermeisters: 

Der Finanzausschuss der Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf kann nach 
Gemeindeordnung keine Beschlüsse fassen, sondern nur Beschlussempfehlungen für die 
Gemeindevertretung geben. Die Gemeindevertretung hat einen entsprechenden Prüfauftrag 
für das Rechnungsprüfungsamt am 16.11.2006 beschlossen. 

Die Gemeinde Rangsdorf hat kein eigenes RechnungsprOfungsamt eingerichtet, sondern 
bediente sich entsprechend § 114 Abs. 3 der alten Gemeindeordnung des 
Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises auf Kosten der Gemeinde. Diesem 
Rechnungsprüfungsamt oblagen die Rechnungsprüfungen im Rahmen des § 113 Abs. 1. 

§ 113 Abs. 1 der Gemeindeordnung hatte folgende Aufgaben geregelt: 

,,(1) Das Rechnungsprüfungsamt hat folgende Aufgaben: 
1. die Prüfung der Jahresrechnung; 
2. die laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung 

der Jahresrechnung; 
3.	 die dauernde Überwachung der Kassen der Gemeinde und ihrer Sondervermögen 

sowie die Vornahme der Kassenprüfungen; 
4. die Prüfung von Vergaben; 
5. bei Automation im Bereich der Haushaltswirtschaft die Prüfung der Programme; 
6. die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 56 Abs. 3 des Haushaltsgrundsätzegesetzes." 

Da die Gemeinde kein eigenes Rechnungsprüfungsamt hat, war bisher die Erteilung weiterer 
Aufträge durch die Gemeindevertretung nicht möglich. Die Weisungsbefugnis gemäß § 113 
Abs. 2 der alten Gemeindeordnung des Landes Brandenburg galt nur fOr das eigene 
Rechnungsprüfungsamt. Trotzdem hat die Gemeindevertretung ihr berechtigtes Interesse 
artikuliert. Der Beschluss wurde unmittelbar nach der Beschlussfassung dem 
Rechnungsprüfungsamt des Landkreises mitgeteilt. Bisher hat das Rechnungsprüfungsamt 
des Landkreises aber keine Prüfung wie gewünscht durchgeführt und auf das Schreiben 
auch noch nicht schriftlich geantwortet. 

Mit der neuen Kommunalverfassung, die seit dem 01.01.2008 in den Abschnitten zur 
RechnungsprOfung gilt, sind Prüfaufträge an das eigene Rechnungsprüfungsamt möglich. 
Nach § 102 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 101 Abs. 2 sind Prüfungen der 
Verwendung von kommunalen Zuwendungen vorzunehmen. Eines Beschlusses bedarf es 
dazu also nicht mehr. Es gilt aber weiter, dass PrOfaufträge durch die Gemeindevertretung 
nur an ein eigenes Rechnungsprüfungsamt oder an ein gemeinsam von mehreren 
Kommunen genutztes gemeindliches Rechnungsprüfungsamt erteilt werden können. 

Will die Gemeindevertretung also besümmte Prüfaufträge per Weisung, nicht per Bitte, 
erteilen, muss die Gemeinde ein eigenes oder ein gemeinsam von mehreren Gemeinden 
finanziertes RechnungspfÜfungsamt errichten bzw. nutzen. 

Die letzte Frage werde ich an das Rechnungsprüfungsamt beim Landkreis zur Beantwortung 
weiterleiten. 
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Betr. Anfrage zur Vermögensbildung 

Anfrage
 

Wir verkaufen regelmäßig Grundstücke.
 

1.	 Wie werden Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen wieder dem Vennögen der 

Gemeinde zugeordnet? 

2.	 Welche, und wie viel Verträge über langfristige Bindung zu Mietzahlungen hat die 

Gemeinde Rangsdorf und welche kommen noch dazu? (Dabei sollten auch die 

Kosten durch Anmietung für "Freie Träger" mit einbezogen werden.) 

Begrü ndung: 

Vermögen in Vermögen um In "AuftragK 
, aber eine Richtlinie, die in der 

Kommunalpolitik durchaus übe I umge werden sollte. Uns fällt auf, dass der 

VerwaJtungshaushalt in Summen i er größer wird, dagegen im Vermögenshaushalt, 

Bescheidenheit der Fall ist. sei den , 'r bauen Straßen mit den anteiligen Mitteln der 

weiter geht, wer n wir kaum noch Freiräume für lnvestitio ~n haben. 

f/fh-,~ ~~~ 

L~ 

Eigentümerq 'Wenn das 

,/ Horst Schoenert 
)' Vorsitzender 



Anfrage der Fraktion der CDU zur Sitzung der Gemeindevertretung am 29.05.2008 
zur Vermögensbildung 

Wir verkaufen regelmäßig Grundstücke. 

1. Wie werden Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen wieder dem Vermögen der 
Gemeinde zugeordnet? 

Antwort des Bürgermeisters: Die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen werden nach dem 
grundbuchlichen Vollzug der Kaufverträge, d.h. mit der EigentumsOberschreibung im 
Grundbuch als Einnahme in den Vermögenshaushalt aufgenommen, sofem eine mögliche 
Auskehr des Grundstückspreises an Dritte auszuschließen ist. 

2. Welche, und wie viel Verträge über langfristige Bindung zu Mietzahlungen hat die 
Gemeinde und welche kommen noch dazu? 

Antwort des Bürgermeisters: 

Die Gemeinde hat verschiedene langfristige Mietverträge, die im Auftrag der Gemeinde 
durch die WG Funk betreut werden. Die Einnahmen und Ausgaben daraus werden jedes 
Jahr als Jahresabschluss mitgeteilt. Eine Aufstellung aller Mietvertrage war innerhalb 
weniger Tage nicht möglich, kann aber über die WG "Funk" bei Bedarf angefordert werden. 
Die Einnahmen belaufen sich auf mehrere 100.000 € pro Jahr. 

Die nachstehende Tabelle enthält die jährlichen Kaltmieten für die Jahre 2008 und 2009 für 
die aus dem Gemeindehaushalt zu bezahlenden Mietobjekte. 

Objekt Kaltmiete 2008 in € Kaltmiete 2009 im € 
Verwaltung 89.207,04 89.207,04 

Bibliothek 12.847,20 12.847,20 

Kita Schwalbennest in der 
Seeschule 

24.267,25 
(für 7 Monate) 

-

Kita Grenzweg 
(DRKJKita Schwalbennest 

15.300 
(für 12 Monate) 

-

Neue Kita 
StauffenberGaUee 

2.497,50 
(für 1 Monat) 

29.970,60 
(für 12 Monate) 

AußensteIle Grundschule 
Groß Machnow 

84.840 
(6 Klassenräume für 7 
Monate, 8 Klassenräume für 
5 Monate 

92.400 
(8 Klassenräume für 12 
Monate) 

Essenversorgung 
AußensteIle Grundschule 
Groß Machnow 

8.100 
(für 5 Monate) 

19.440 
(für 12 Monate) 

Wie Sie aus der Tabelle entnehmen können, werden die Mietbelastungen im Jahre 2009 
gegenQber dem Jahr 2008 um ca. 6000 € steigen, sofern die Gemeinde nicht von den ihr 
verschiedentlich eingeräumten Ankaufrechten Gebrauch macht Für die Unterbringung der 
Kita Schwalbennest sinkt die jährliche Mietbelastung gegenüber 2007 um eine erhebliche 
Summe. Für die AußensteIle der Grundschule steigt die Mietbelastung. An dieser Stelle 
werden aber auch nur die Räume angemietet, die für die Schule in dem jeweiligen Jahr 
benötigt werden. Hier ist mit der Schulentwicklungsplanung zu beraten, ob in den nächsten 
Jahren der wahrscheinlich zukünftig endgültige Ausbauzustand als Ganzes angekauft wird. 
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Die Gemeinde Rangsdorf hat und wird gerade im sozialen Bereich in den nächsten Jahren 
größere Vermögenswerte schaffen. Um hier nur die größeren Beispiele zu nennen: Der Um­
und Anbau der Kita Waldhaus für über 800.000 €, der Um- und Anbau der Oberschule für 
über 2 Mio €, der Um~ und Ausbau der Kita Spatzennest, der sich zusammen auch auf uber 
1 Mio € belaufen wird. Daneben gab es kleinere Investitionen. Zu diesen gehören 
Investitionen in der Erwin-Benke-Sporthalle, in der Grundschule in der Ortslage Rangsdorf, 
in die Kita Gartenhaus oder in den Hort "Räuberhöhle" für zusammen mehrere 100.000 €. 


